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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Asylpolitik

Dennoch wuchs der Druck aus den Kantonen weiter. Im Anschluss an die Beratung des
Berichtes des Bundesrates zur Ausländer- und Asylpolitik behandelte der Ständerat
eine Standesinitiative des Kantons Zürich, welche eine jährliche Kontingentierung der
einreisenden Asylbewerber, eine Beschleunigung des Verfahrens und eine
unverzügliche Ausreise im Fall der Wegweisung sowie mehr entwicklungspolitische
Massnahmen in den Herkunftsländern verlangte. Unter Hinweis auf die internationalen
Konventionen lehnte der Rat den ersten Punkt der Initiative ab und schrieb die
restlichen Forderungen als erfüllt ab. Das Aargauer Parlament beschloss, eine noch
weiter reichende Standesinitiative einzureichen, welche Asylnotrecht,
Kontingentierung und sofortige Ausschaffung illegal Eingereister verlangt. Der Grosse
Rat des Kantons Luzern hiess ebenfalls eine Standesinitiative gut, welche aber deutlich
moderater ist; er wollte denn auch sein Begehren, welches unter anderem mehr
kantonale Kompetenzen bei der Erteilung von Härtefallbewilligungen fordert, als
deutliches menschliches Gegenzeichen zu jener des Kantons Aargau verstanden wissen.
Im Kanton Thurgau reichte die SVP eine Volksinitiative für eine Standesinitiative ein,
welche die Einführung einer Quotenregelung anstrebt. Hingegen wies der Solothurner
Kantonsrat mit deutlicher Mehrheit eine diesbezügliche Motion der Auto-Partei ab. 1

STANDESINITIATIVE
DATUM: 03.10.1991
MARIANNE BENTELI

Der Ständerat lehnte seinerseits drei asylpolitische Standesinitiativen ab. Die Aargauer
Initiative (91.310) verlangte die Inhaftierung von Asylbewerbern nach der Eröffnung des
negativen Asylentscheides, die sofortige Ausschaffung illegal Eingereister und die volle
Konfiszierung der Löhne arbeitender Asylsuchender. Nach Meinung des Ständerates
würden diese Bestimmungen teilweise Verfassungs- und Völkerrecht verletzen. Die
Initiative des Kantons Luzern (91.309) wollte eine Verfahrensstraffung, Wirtschaftshilfe
an Auswanderungsgebiete und mehr Spielraum für die Kantone in Härtefällen. Hier
wurden die ersten beiden Punkte als erfüllt erachtet und der dritte deutlich verworfen,
da damit eine einheitliche Vollzugspraxis nicht mehr gewährleistet wäre. Die Thurgauer
Initiative (92.303) schliesslich verlangte eine Verstärkung der Grenzkontrollen sowie
eine Quotenregelung für Asylbewerber. Auf einstimmigen Antrag der vorberatenden
Kommission wurde der erste Punkt des Begehrens als erfüllt abgeschrieben und der
zweite, da ebenfalls gegen Völkerrecht verstossend, diskussionslos abgelehnt. 2

STANDESINITIATIVE
DATUM: 10.12.1992
MARIANNE BENTELI

Im Anschluss an eine längere asylpolitische Aussprache lehnte der Nationalrat – wie im
Vorjahr bereits der Ständerat – drei Standesinitiativen der Kantone Aargau, Thurgau
und Luzern ab. Die darin vorgeschlagenen notrechtlichen Massnahmen wurden
mehrheitlich als mit der schweizerischen Rechtsauffassung nicht vereinbar erachtet.
Zudem wurde darauf hingewiesen, dass sich die Lage im Asylbereich seit der
Einreichung der drei Initiativen (1991) vor allem dank der 1990 vom Parlament
beschlossenen dritten Asylgesetzrevision deutlich entspannt habe, so dass sich im
jetzigen Zeitpunkt eine Verschärfung des Asylrechts nicht aufdränge. Einzelne Anliegen
der Standesinitiativen – so etwa eine Beschleunigung der Verfahren – seien in der
Zwischenzeit erfüllt worden. 3

STANDESINITIATIVE
DATUM: 11.10.1993
MARIANNE BENTELI

Der Ständerat hiess mit 24 zu 12 Stimmen eine Standesinitiative des Kantons Aargau
gut, welche geschlossene und zentral geführte Sammelunterkünfte 
für straffällige oder renitente Asylsuchende verlangte. Die Initiative nannte als
mögliche Gründe für eine Einweisung unter anderem Nichtbefolgen von behördlichen
Anweisungen, Vorenthalten von vorhandenen Ausweispapieren oder auch nur ein
Verhalten, dass darauf schliessen lasse, dass sich die Person nicht in die im Gastland
geltende Ordnung einfügen werde. Über diese mehrfach als rechtstaatlich mehr als nur
bedenklich bezeichneten Haftgründe herrschte im Rat zwar einiges Unbehagen; ein
Rückweisungsantrag Plattner (sp, BS), der derartige Sammelunterkünfte als „nicht so
weit vom Konzentrationslager“ entfernt charakterisierte, hatte dennoch keine Chance,
obgleich er von einzelnen Bürgerlichen unterstützt wurde. Plattner argumentierte auch

STANDESINITIATIVE
DATUM: 08.03.2000
MARIANNE BENTELI
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vergebens, die Umsetzung der Initiative würde einer Prüfung durch die Organe der
Europäischen Menschenrechtskonvention keinesfalls standhalten, weil damit eine
„Vorstufe der Straffälligkeit“ geschaffen werde. Die Völkerrechtskonformität sei
machbar, legte sich hingegen Büttiker (fdp, SO) ins Zeug: Es brauche lediglich eine klare
Definition der Einweisungsgründe in einem Gesetz. Der Bundesrat äusserte sich in
diesem Zeitpunkt nicht zu dieser Standesinitiative. 4

Im Anschluss an die Asylgesetzrevision behandelte der Nationalrat eine Standesinitiative
des Kantons Aargau; diese verlangte, der Bundesrat sei zu verpflichten, mit allen
Ländern, aus denen grössere Gruppen von Asylsuchenden stammen,
Rückübernahmeabkommen abzuschliessen, sowie jene Staaten, welche sich bei der
Rückführung ihrer Staatsangehörigen nicht kooperativ verhalten, von der
Entwicklungshilfe auszuschliessen. Die Kommission beantragte, der Initiative Folge zu
geben, sie aber abzuschreiben und das Anliegen in der laufenden Asylgesetzrevision zu
berücksichtigen. Gegen die Opposition der SP, welche die Initiative ablehnen wollte,
wurde dieser Antrag mit 82 zu 70 Stimmen gutgeheissen. 5

STANDESINITIATIVE
DATUM: 05.05.2004
MARIANNE BENTELI

Pour une politique en matière de réfugiés efficace et la fin des incitations aux
mouvements migratoires le canton d'Argovie a déposé une initiative demandant de
modifier la politique d'asile pour que la Confédération vienne en aide aux personnes
requérantes d'asile sur leurs lieux de départ. Argumentant d'une part que cela
permettrait à celles et ceux qui quittent leur pays pour une vie meilleure de recevoir
une aide "dans un environnement culturel qui leur correspond", ce qui leur éviterait les
tourments d'un long voyage et d'autre part permettrait à la Suisse de se prémunir des
conséquences de ce qui n'est plus une vague de réfugiés, mais un véritable mouvement
migratoire. Le canton demande en outre que l'aide sur place soit financée avec les
fonds actuellement utilisés pour la prise en charge des requérants d'asile et avec les
fonds d'aide au développement qui seraient refusés aux pays qui ne coopèrent pas avec
la Suisse. La CIP-CE a proposé par 7 voix contre 4 et une abstention de ne pas entrer en
matière, estimant que les revendications de l'initiative sont trop floues pour permettre
un véritable travail parlementaire et précise en outre que la Confédération apporte
déjà une aide sur place et met en doute le fait que celle-ci garantisse une baisse
importante des demandes d'asile en Suisse. La minorité de la commission tient
cependant à envoyer un signal politique en faveur d'une modification de la stratégie en
matière de politique migratoire: il est selon elle nécessaire que l'aide au
développement soit dépendante d'une coopération en matière migratoire de la part
des pays concernés. Sans surprise, cette exigence provient du groupe UDC qui avait
déjà tenté d'obtenir ce type de contre-mesures lors de la signature d'accords de
réadmission. 6

STANDESINITIATIVE
DATUM: 06.03.2018
SOPHIE GUIGNARD
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